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Das Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes kam nicht 
unerwartet: in seiner Sitzung 
vom 7. März 2007 wurde jene 
Regelung im Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955 
als verfassungswidrig aufgeho-
ben, durch die „Erwerbe von 
Todes wegen“ der Steuerpflicht 
unterworfen sind.

Dabei hatte das 
Höchstgericht zunächst 
keine verfassungsrecht-
lichen Bedenken gegen 
eine Erbschaftssteuer 
per se. Auch in einer 
Erbschaftsbesteuerung 
von Grund und Boden 
auf Basis von sogenann-
ten Einheitswerten sah 
der Verfassungsge-
richtshof kein Problem. 
Gleichheitswidrig war 
für das Höchstgericht 
jedoch, dass diese Einheitswerte 
keine geeignete Bemessungs-
grundlage für die Erbschafts-
steuer darstellen. Die Einheits-
werte wurden ja letztmals vor 
über 20 Jahren festgestellt. Sie 

spiegeln damit die tatsächliche 
Wertentwicklung von Grund-
stücken nicht angemessen wie-
der. Damit zahle nach Ansicht 
des Verfassungsgerichtshofes 
jemand Steuern nicht nach 
dem konkreten Wert der er-
erbten Liegenschaft, sondern 
nach einem längst historischen 
Grundstückswert – und das sei 
unsachlich.

Soweit der aktuellen poli-
tischen Diskussion nun zu ent-
nehmen ist, wird der Nationalrat 
die Möglichkeit nicht wahrneh-
men, das Gesetz bis 31. Juli 2008 
zu reparieren, also verfassungs-

richtende Kapitalertragssteuer 
von der Erbschaftssteuerpflicht 
ausgenommen). 

Besonders interessant wird 
aber sein, ob damit auch das 
Ende der Schenkungssteuer 
in Österreich eingeläutet ist? 
Auch die Schenkungssteuer ist 
im (verfassungswidrigen) Erb-
schafts- und Schenkungssteuer-
gesetz 1955 geregelt. Es herrscht 
dabei unter den Experten Ei-
nigkeit, dass all jene Bedenken 
des Verfassungsgerichtshofes 
zur Erbschaftssteuer defakto 1:1 
auch auf die Schenkungssteu-
er übertragen werden können. 

Es ist daher wohl nur eine 
Frage der Zeit, bis der Ver-
fassungsgerichtshof auch 
die Schenkungssteuer als 
verfassungswidrig ansehen 
wird. Ein diesbezügliches 
Gesetzprüfungsverfahren 
wurde im März 2007 be-
reits eingeleitet. Fraglich ist 
dann natürlich, ob die po-
litischen Kräfte im Lande 
den Österreichern zukünf-
tig auch die Schenkungs-
steuer ersparen wollen. 
Aus heutiger Sicht ist aber 

sicherlich jedermann anzuraten, 
geplante Schenkungen jeden-
falls noch aufzuschieben, um 
in den Genuss einer möglichen 
zukünftigen Schenkungssteuer-
befreiung zu gelangen.� n
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konform zu machen. Das bedeu-
tet also, dass ab August 2008 jede 
Erbschaft steuerfrei möglich sein 
wird (Sparguthaben und Wert-
papiere waren ohnedies schon 
jetzt im Hinblick auf die zu ent-



In zwei neueren Entschei-
dungen hat der Oberste Ge-
richtshof klargestellt, dass 
weder Steuerberatern (Wirt-
schaftstreuhändern) noch Un-
ternehmensberatern die Befug-
nis zukommt, Gesellschaftsver-
träge zu errichten.

Anders bei den Rechtsan-
wälten: ihnen kommt nach der 
Rechtsanwaltsordnung das 
Recht zur umfassenden Par-
teienvertretung zu. Und dazu 
gehört neben dem Beratungs-
recht auch das Recht auf Ver-
fassen von Verträgen oder Be-
hördeneingaben aller Art. 

Den Unternehmensberatern 
kommt hingegen lediglich ei-
ne Beratungsfunktion zu, die 
rechtliche Umsetzung von er-

arbeiteten „Problemlösungen“ 
durch Erstellung eines Gesell-
schaftsvertrages oder durch 
Eingaben an das Firmenbuch 
gehört hingegen nicht zu den 
Befugnissen eines Unterneh-
mensberaters (OGH 9. August 
2006, 4 Ob 111/06m). 

Schutzgesetz-
Verletzung

Aber auch die Befugnis eines 
Steuerberaters (Wirtschaft-
streuhänders) gehen nach 
Ansicht des Höchstgerichtes 
nicht so weit, gesamtheitliche 
Gesellschaftsverträge oder 
Firmenbucheingaben für ihre 
Mandanten zu verfassen (OGH 
8. März 2006, 7 Ob 258/05 z). 

Die Befugnisüberschreitung 
dieser beiden Berufsgruppen 
führt dabei nicht nur zu einer 
verwaltungsstrafrechtlichen 
Verantwortlichkeit (Winkel-
schreiberei), sondern hatte für 
den im entschiedenen Fall be-
troffenen Steuerberater auch 
unangenehme schadener-
satzrechtliche Konsequenzen: 
durch seine unzulässige Errich-
tung eines Gesellschaftsver-
trages samt Firmenbucheinga-

ben verletzte der Steuerberater 
ein gesetzliches Verbot, das 
seine Mandanten schützen soll 
(Schutzgesetzverletzung). Er 
wurde gegenüber seinen eige-
nen Mandanten schadenersatz-
pflichtig.

Das umfassende Vertre-
tungsrecht der Rechtsanwälte 
und damit die Berechtigung, 
Verträge und Behördeneinga-
ben aller Art zu verfassen, ba-
siert auf einer umfassenden, 
jahrelangen Ausbildung zum 
Rechtsanwalt und der damit 
verbundenen Erfahrung. Gera-
de im gesellschaftsrechtlichen 
Bereich, der durch seine maß-
gebliche Beeinflussung des 
wirtschaftlichen Erfolges eines 
Unternehmens viele Rechtsfal-
len aufweisen kann, ist es schon 
zum eigenen Schutz vor unlieb-
samen Überraschungen ange-
raten, einen ordnungsgemäßen 
Gesellschaftsvertrag vom An-
walt ihres Vertrauens errichten 
zu lassen, der hierzu auch ge-
setzlich berechtigt ist.� n
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Wer zahlt den gemeinsamen Markenauftritt?

Vertrags-/Vertriebspartner von 
Produzenten, Importeuren oder 
Franchisegebern haben regel-
mäßig Investitionen zu tätigen, 
die nicht nur im eigenen be-
triebswirtschaftlichen Interes-
se vorzunehmen sind, sondern 
aus vielen Gründen vielfach 
überwiegend im wirtschaft-
lichen Interesse des jeweiligen 
Vertragspartners getätigt wer-
den. Das wirtschaftliche und 
finanzielle Risiko trägt meist 
der „gebundene“ Vertragspart-
ner (Händler, Werkstätte, Fran-
chisenehmer).

Kommt es in einem derar-
tigen Vertriebsbindungssystem 
zur Vertragsbeendigung, erhebt 
sich die Frage, ob und in wie 
weit der gebundene Vertriebs-
partner dafür einen Investiti-
onsersatz vom „bindenden Un-
ternehmer“ begehren kann.

Grundsätzlich sieht der  
§ 454 Abs. 1 des Unterneh-

mensgesetzbuches (UGB) ei-
nen Ersatzanspruch für solche 
Investitionen des gebundenen 
Unternehmers vor, jedoch nur, 
soweit diese im Kündigungs-
zeitpunkt noch nicht amorti-
siert oder in anderer Form an-
gemessenen verwertbar sind.

Einheitlicher 
Markenauftritt

Dieser Anspruch ist nur dann 
ausgeschlossen, wenn der ge-
bundene Unternehmer den 
Vertrag selbst gekündigt oder 
vorzeitig aufgelöst hat, ohne 
dass ein wichtiger Grund für 
diese Beendigung auf Seiten 
des anderen Vertragspartners 
vorgelegen hat oder wenn der 
„bindende Unternehmer“ das 
Vertragsverhältnis aus einem 
wichtigen – dem gebundenen 
Unternehmer zurechenbaren 
– Grund aufgelöst hat. Weiters 
ist ein Ersatzanspruch ausge-
schlossen, wenn der gebundene 
Unternehmer seine Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag an 
einen Dritten übertragen kann 
(weil dann in der Regel die In-
vestitionsersatzansprüche zwi-
schen dem alten und dem neuen 
Vertriebspartner geregelt wer-
den können). Der sich aus § 454 

Abs. 1 UGB ergebende Investiti-
onsersatzanspruch ist innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses dem 
bindenden Unternehmer mit-
zuteilen. Geschieht dies nicht 
oder nicht fristgerecht, geht das 
Recht verloren.

Der Ersatzanspruch ist auch 
nicht durch Vereinbarung ab-
dingbar oder beschränkbar.

Der Anspruch umfasst den 
„Ersatz von systemtypischen 
Investitionskosten“. Darunter 
versteht man z.B. jene Inves-
titionen, welche der gebunde-
ne Unternehmer aus dem Ver-
triebsvertrag „für einen einheit-
lichen Marktauftritt“ (Erschei-
nungsbild) mit dem bindenden 
Unternehmen tätigen musste. 
Darunter können aber auch 
Kosten einer Mitarbeiterschu-
lung fallen.

Davon zu unterscheiden ist 
die auch schon bisher in § 24 
Handelsvertretergesetz gere-
gelte Abgeltung für den aufge-
bauten Kundenstock bzw. für 
künftig entgehende Provisi-
onen. 

Dieser Ausgleichsanspruch 
bleibt von der Bestimmung des 
§ 454 UGB unberührt, die An-
sprüche bestehen also „neben-
einander“. � n
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1.Handelsrechtlicher Ge-
schäftsführer: Das GmbH-

Gesetz (GmbHG) und die Kon-
kursordnung (KO) enthalten die 
zentralen Bestimmungen zur 
persönlichen Verantwortlich-
keit von handelsrechtlichen Ge-
schäftsführern.

Primär Haftung gegenü-
ber der Gesellschaft:

§ 25 GmbHG verpflichtet den 
Geschäftsführer, bei der Erfül-
lung der Geschäftsführertätig-
keiten „die Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes 
anzuwenden“. Die Haftung be-
steht dabei grundsätzlich nur 
gegenüber der Gesellschaft. Die 
nötige Sorgfalt ist nach einem 
objektiven Maßstab zu beurtei-
len und orientiert sich am Ge-
schäftszweck und der Größe der 
Gesellschaft. Überforderung, 
mangelnde Ausbildung und 
Überlastung stellen daher keine 
Rechtfertigung dar. Kalkulierte 
und branchenübliche unterneh-
merische Wagnisse können aber 
eingegangen werden.

Als Beispiele für haftungsbe-
gründende Handlungen eines 
Geschäftsführers werden im 
Gesetz die Verteilung von Ge-
sellschaftsvermögen entge-
gen den Bestimmungen des  

GmbHG oder Gesellschaftsver-
trages genannt oder die Leis-
tung von Zahlungen, obwohl be-
reits ein Konkursantrag gestellt 
werden müsste.

Haftung 
gegenüber sonstigen 

Geschädigten:

Eine besondere Haftung gegen-
über jedem Geschädigten – das 
kann ein Gesellschafter ebenso 
sein wie Gesellschaftsgläubiger 
– kann den Geschäftsführer im 
Zusammenhang mit der Kapi-
talerhaltung treffen. So haftet 
der Geschäftsführer persönlich, 
wenn durch Unterlassung der 
Anmeldung zum Firmenbuch 
oder durch falsche Angaben 
im Zusammenhang mit Einzah-
lungen nicht voll eingezahlter 
Stammeinlagen (§ 64 GmbHG) 
oder durch falsche Angaben bei 
Herabsetzung des Stammkapi-
tals (§ 56 GmbHG) ein Schaden 
entsteht.

Den Gesellschaftsgläubigern 
gegenüber kann ein Geschäfts-
führer weiters haftbar werden, 
wenn Vorschriften, die vor allem 
dem Gläubigerschutz dienen 
(zB Veruntreuung, Kridadelikte), 
durch den Geschäftsführer 
schuldhaft verletzt werden, bei 
verspäteter Konkursantragsstel-
lung („Konkursverschleppung“) 
oder wenn der Geschäftsführer 
potentielle Vertragspartner nicht 
über die finanziellen Schwierig-
keiten der Gesellschaft aufmerk-
sam macht.

Ebenso trifft den Geschäfts-
führer eine persönliche Ausfalls-
haftung gegenüber den Finanz-
behörden im Zusammenhang 
mit der Abführung von Steuern 
und Abgaben (§§ 9 iVm 80 BAO) 
und gegenüber den Sozialver-
sicherungsanstalten, wenn die 
Sozialversicherungsbeiträge bei 
der GmbH uneinbringlich sind  
(§ 67 ASVG).

Sind mehrere Geschäftsführer 
bestellt, so haftet jeder in voller 

Höhe für die Einhaltung dieser 
Verpflichtungen. Selbst bei Be-
stehen einer Geschäftsordnung 
trifft dennoch jeden Geschäfts-
führer in jenen Geschäftsberei-
chen, in denen eine zwingende 
Gesamtverantwortung besteht, 
eine Überwachungspflicht (zB 
Konkursantrag). 

Diese Haftungsbestimmun-
gen können, soweit dies der 
Schutz der Gläubiger erfordert, 
weder durch Gesellschafterbe-
schluss noch durch Vereinba-
rung mit dem Geschäftsführer 
ausgeschlossen werden. Die 
Haftungserleichterungen des 
Dienstnehmerhaftpflichtge-
setzes kommen einem Ge-
schäftsführer nicht zugute. 
Eine Haftungsbefreiung ist nur 
über eine „Entlastung“ durch 
Beschluss der Gesellschafter 
möglich, jedoch nur bei Erkenn-
barkeit etwaiger Verstöße aus 
den vorgelegten Unterlagen. 
Ansprüche auf Schadenersatz 
verjähren in der Regel erst nach 
fünf Jahren ab Kenntnis des 
Schadens und des Schädigers. 

Haftung nach 
Konkursrecht:

Die wichtigste Bestimmung für 
den Geschäftsführer ist hier  
§ 69 KO. Diese verpflichtet den 
Geschäftsführer, ab positiver 
Kenntnis der Zahlungsunfähig-
keit / Überschuldung der GmbH 
ohne schuldhaftes Zögern die 
Konkurseröffnung oder den 
gerichtlichen Ausgleich zu be-
antragen. Für die Prüfung von 
ernsthaften Sanierungsmöglich-
keiten stehen dem Geschäfts-
führer 60 Tage zur Verfügung.

Gemäß § 72 a KO trifft den 
Geschäftsführer eine persön-
liche Haftung für die Anlaufkos-
ten im Konkursverfahren bis zur 
ersten Gläubigerversammlung, 
allerdings begrenzt mit 4.000 
Euro und nur, wenn das Gesell-
schaftsvermögen zur Kostende-
ckung nicht ausreicht. 
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Luxusleben oder 
persönliche Haftung: Wann 
haften Geschäftsführer? 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung l Gilt das auch für den       Geschäftsführer?

Wann haften Geschäfts   führer persönlich?
Gemäß § 22 Unternehmens-

reorganisationsgesetz trifft 
den Geschäftsführer einer ab-
schlussprüfungspflichtigen 
GmbH im Falle eines Konkurses 
überdies eine persönliche Aus-
fallshaftung für die durch die 
Konkursmasse nicht gedeck-
ten Verbindlichkeiten, wenn er 
innerhalb von zwei Jahren vor 
dem Konkurs- oder Ausgleichs-
antrag einen Bericht eines Ab-
schlussprüfers erhalten hat, der 
bestimmte Daten betreffend 
Eigenmittelquote und Schul-
dentilgungsdauer ausweist, der 
Geschäftsführer jedoch nicht 
unverzüglich ein Reorganisa-
tionsverfahren beantragt oder 
entsprechend fortgesetzt hat; 
weiters wenn er einen Jahresab-
schluss nicht rechtzeitig erstellt 
oder einem Abschlussprüfer 
übergeben hat. Auch hier ist die 
Haftung betraglich limitiert, al-
lerdings mit 100.000 Euro.

Strafrechtliche 
Verantwortung:

Hinzu kommt die Gefahr einer 
strafrechtlichen Verfolgung we-
gen betrügerischer Krida oder 
grob fahrlässiger Beeinträchti-
gung von Gläubigerinteressen, 
welche kraft gesetzlicher Anord-
nung auch auf leitende Ange-
stellte von juristischen Personen 
anzuwenden sind.

2. Gewerberechtlicher Ge-
schäftsführer: Die zentra-

le Bestimmung zur Haftung des 
gewerberechtlichen Geschäfts-
führers ist § 39 Gewerbeord-
nung (GewO). Eine GmbH muss 
als juristische Person einen 
gewerberechtlichen Geschäfts-
führer bestellen, andernfalls 
haften die handelsrechtlichen 
Geschäftsführer. 

Der Geschäftsführer haftet ge-
genüber:

n	 der Gesellschaft als Gewer-
betreibende für die fachlich 

einwandfreie Ausübung des 
Gewerbes, sowie 

n	 der Gewerbebehörde für die 
Einhaltung der gewerbe-
rechtlichen Vorschriften.

Ein vertraglicher Haftungs-
ausschluss ist nicht zulässig. 
Die Verantwortlichkeit beginnt 
grundsätzlich mit der ordnungs-
gemäßen Bestellung und endet 
mit dem tatsächlichen Aus-
scheiden des Geschäftsführers 
(nicht erst mit der Anzeige über 
das Ausscheiden). Es besteht 
jedoch eine Pflicht des handels-
rechtlichen Geschäftsführers zur 
Anzeige des Ausscheidens.

Die Haftung bezieht sich 
nicht nur auf die Einhaltung 
der Bestimmungen der GewO, 
sondern auch auf die darauf ge-
gründeten Verordnungen und 
Bescheide sowie auf gewerbe-
rechtliche Nebengesetze (zB 
Öffnungszeitengesetz, Sonn- 
und Feiertags-Betriebszeiten-
gesetz, Ausverkaufsgesetz etc.). 
Von der Haftung nicht umfasst 
sind daher sonstige Gesetze, 
wie Bauordnungen, arbeits-, 

lebensmittel- und wettbewerbs-
rechtlicher Bestimmungen. In 
der Praxis kommt es am häu-
figsten zu Verstößen gegen das 
Betriebsanlagenrecht sowie 
zu unbefugten Gewerbeausü-
bungen.

Das Erfordernis der „fachlich 
einwandfreien Ausübung“ ist 
branchenüblich zu beurteilen; 
dabei ist zu beachten, dass die 
Verantwortlichkeit auch dann 
besteht, wenn eine strafbare 
Handlung auf einer Weisung der 
handelsrechtlichen Geschäfts-
führer beruht. In einem solchen 
Fall haften die handelsrecht-
lichen aber neben dem gewer-
berechtlichen Geschäftsführer. 
Die Geldstrafen belaufen sich 
auf bis zu 3.600 Euro. Es besteht 
auch die Gefahr zivilrechtlicher 
Schadenersatzansprüche der 
Gesellschaft.

Dieser Überklick zeigt deut-
lich, dass die Rechtsordnung die 
beschränkte Haftung der Gesell-
schaft in nicht wenigen Fällen 
durch eine persönliche Haftung 
der Geschäftsführer mit seinem 
Privatvermögen ausgleicht.  � n
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1.Unternehmensgesetzbuch 
(UGB)

Waren bisher nur Kapitalgesell-
schaften (also GmbH und AG) ver-
pflichtet, auf Geschäftspapieren 
und Bestellscheinen bestimmte 
Angaben über das Unternehmen 
zu machen, hat das seit 1. Jänner 
2007 in Geltung stehende UGB  
diese Verpflichtungen grund-
sätzlich auf alle im Firmenbuch 
eingetragene Unternehmen 
ausgeweitet. Die eingetragenen 
Unternehmen müssen gemäß 
§ 14 UGB auf Geschäftspapieren 
und Bestellscheinen, in an einen 
bestimmten Empfänger gerichte-
ten e-mails sowie auf Homepages 
nachstehende Angaben machen:
n Firma (= Name des Unterneh-

mens)
n Rechtsform (GmbH, AG, OG, 

etc.)
n Sitz 
n Firmenbuchnummer und Fir-

menbuchgericht
n (gegebenenfalls) Hinweis, dass 

sich das Unternehmen in Liqui-
dation befindet

n (gegebenenfalls) bei einer 
inländischen Zweignieder-
lassung eines ausländischen 
Unternehmens auch die Firma, 
die Firmenbuchnummer und 
das Firmenbuchgericht der 
Zweigniederlassung.

Besonderheiten bestehen bei 
nachstehenden Rechtsformen:
n Einzelunternehmer müssen ih-

ren natürlichen Namen beifü-
gen, wenn sich dieser von der 
Firma unterscheidet

n Personengesellschaften, bei 
welchen keine natürliche 
Personen unbeschränkt haf-

tender Gesellschafter ist, 
müssen die vorstehenden 
Angaben zum unbeschränkt 
haftenden Gesellschafter ma-
chen (zB zur GmbH bei einer 
GmbH & Co KG)

n Kapitalgesellschaften, welche 
Angaben zur ihrem Kapital 
machen, müssen in jedem Fall 
das Grund- und Stammkapital 
sowie den Gesamtbetrag der 
ausstehenden Einlagen ange-
geben

n Genossenschaften haben die 
Art ihrer Haftung anzuge-
ben („beschränkt“, „unbe-
schränkt“, „Geschäftsanteils-
haftung“)

n bei Privatstiftungen sind – wie 
bisher – zusätzlich die für die 
Zustellung maßgebliche An-
schrift sowie der Stiftungsvor-
stand anzugeben

Bei Mitteilungen oder Berich-
ten, die im Rahmen einer beste-
henden Geschäftsbeziehung er-
folgen und für die üblicherweise 
Vordrucke verwendet werden 
– mit Ausnahme von Bestellschei-
nen – , müssen die vorstehenden 
Angaben nicht enthalten sein.

Bei Verletzung der Kennzeich-
nungspflichten kann das Firmen-
buchgericht eine Zwangsstrafe in 
Höhe von 3.600 Euro bei Nichtein-
richtung nach zwei Monaten ab 
Rechtskraft der Entscheidung eine 
weitere Zwangsstrafe von 3.600 
Euro verhängen sowie den Be-
schluss veröffentlichen; eine wie-
derholte Verhängung ist zulässig. 

Die Bestimmungen des UGB 
gelten für Kapitalgesellschaften 
ab 1. Jänner 2007, für alle anderen 
Unternehmen ab 1. Jänner 2010.

2.Überblick über weitere re-
levante Vorschriften

Das E-Commerce-Gesetz (ECG) 
statuiert in den §§ 5 ff eine Fülle 
an Informationspflichten, welche 
sich teilweise mit jenen des UGB 
überschneiden, jedoch speziell 

auf die Besonderheiten der digi-
talen Welt und von Fernabsatz-
Geschäften eingehen; so muss 
ein Diensteanbieter insbesonde-
re zusätzlich
n seine Umsatzsteuer-Identifika-

tionsnummer angeben (UID-
Nummer)

n Preise gut leserlich und ein-
schließlich aller Steuern, 
Abgaben und Zuschläge aus-
zeichnen

n gegebenenfalls die Natur der 
kommerziellen Kommunikati-
on offen legen (Auftraggeber, 
Kennzeichnung als Werbung, 
Teilnahmebedingungen für 
Preisausschreiben, etc)

Das Umsatzsteuergesetz 
(UStG) schreibt in § 11 als Inhalt 
einer Rechnung, damit sie zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, vor:
n Firma und Geschäftsanschrift 

des liefernden oder leistenden 
Unternehmers

n Name/Firma und Anschrift des 
Abnehmers oder Empfängers

n bei Rechnungen über 10.000 
Euro zusätzlich die UID-Num-
mer des Empfängers

n Menge oder Umfang der Liefe-
rung/Leistung

n Tag oder Zeitraum der Liefe-
rung/ Leistung

n Entgelt samt Steuersatz- und 
betrag

n Ausstellungsdatum
n fortlaufende Nummer
n bei Vorsteuerabzugsberech-

tigung des liefernden / leis-
tenden Unternehmers dessen 
UID-Nummer

Eine Verletzung der Formvor-
schriften des § 11 UStG führt vor 
allem dazu, dass ein Unterneh-
mer für den Rechnungsbetrag 
keine Vorsteuer geltend machen 
kann.

Weitere Bestimmungen zur 
Angabe von Informationen zu den 
auftretenden Unternehmen, Be-
hörden und natürlichen Personen 
sind auch im Datenschutzgesetz 
enthalten (§§ 16 ff , 50 DSG).� n

Unternehmensrecht6

Mit RECHT

E  
 
in Überblick über 

die wichtigsten gesetz-
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zum Inhalt von Ge-
schäftspapieren, e-mails 
und Homepages:

Internet l neue Formvorschriften
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Wann dürfen Geldinstitute 
ihre Kunden auf 
Warnlisten setzen?

Banken führen sogenannte 
Warnlisten oder „schwarze Lis-
ten“, in denen Informationen 
über Kunden vermerkt sind, die 
ihren Verpflichtungen – etwa 
zur Rückzahlung eines Kredites 
– nicht nachkommen. Diese 
Listen stehen österreichischen 
Kreditinstituten und Gläubi-
gerschutzverbänden über ein 
Informationsverbundsystem 
zur Verfügung. Zweck ist Risi-
kominimierung und Gläubiger-
schutz.

Die Kehrseite ist, dass die 
in die Liste Aufgenommenen in 
ihrer Kreditwürdigkeit massiv 
beeinträchtigt werden. Es stellt 
sich daher die Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen Banken 
dazu berechtigt sind, Personen 
in die Liste aufzunehmen und 
wie sich jemand, der zu Unrecht 
aufgenommen wurde, dagegen 
zur Wehr setzen kann.

Seitens der Kreditinstitute 
wurde bislang damit argumen-
tiert, zur Aufnahme von Kunden 

in derartige Listen aufgrund 
allgemeiner „Datenschutzklau-
seln“ berechtigt zu sein. Solche 
Klauseln befinden sich in jedem 
Kreditvertrag und stimmt der 
Kunde damit zu, dass seine 
Daten „für unternehmensbezo-
gene Zwecke“ (o.ä.) verwendet 
werden dürfen.

Dem schob der OGH nun-
mehr einen Riegel vor. In der 
Entscheidung 6 Ob 275/05 t 
wird klargestellt, dass Banken 
dazu verpflichtet sind, vor Fäl-
ligstellung von Krediten den 
Verpflichteten ausdrücklich 
darüber zu informieren, dass er 
in eine „schwarze Liste“ aufge-
nommen werde, wenn die Zah-
lung nicht rechtzeitig erfolgt. 
Andernfalls macht sich die Bank 
schadenersatzpflichtig.

Anlass der Entscheidung war 
die Klage eines Wirtschaftsan-
waltes auf Schadenersatz und 
Entschädigung nach dem Medi-
engesetz wegen rechtswidriger 
Aufnahme in die Warnliste der 
Banken.

Laut OGH erfordere der in 
§ 6 Abs. 1 Z 1 Datenschutzge-
setz (DSG) verankerte Grund-
satz, wonach Daten nur nach 
„Treu und Glauben“ verwendet 
werden dürfen, eine entspre-
chende Benachrichtigung des 
Betroffenen, um ihm die Mög-
lichkeit zu geben, sich gegen 

eine seiner Meinung nach nicht 
gerechtfertigte, seine Kredit-
würdigkeit aber massiv beein-
trächtigende Datenanwendung 
zur Wehr zu setzen. Eine da-
gegen verstoßende Eintragung 
in die Warnliste ist nicht mehr 
durch ein überwiegendes Gläu-
bigerschutzinteresse gerecht-
fertigt und somit rechtswidrig. 
Der Verstoß ist der Bank auch 
subjektiv vorwerfbar. 

Im Fall des betroffenen Wirt-
schaftsanwaltes, der die For-
derung der Bank nicht wegen 
Zahlungsunfähigkeit, sondern 
wegen Auffassungsdifferenzen 
über den aushaftenden Rest-
saldo nicht bediente, wur-
de durch den Eintrag in die 
„schwarze Liste“ und die damit 
verbundene Annahme, er sei 
nicht kreditwürdig, sein Anse-
hen bei Klienten und Kollegen 
geschädigt und war dies geeig-
net, seinen Ruf nachhaltig zu 
schädigen. Es sind die Voraus-
setzungen für den Zuspruch 
eines immateriellen Schadens 
nach dem Mediengesetz daher 
gegeben. 

Zusammengefasst ist eine 
Zustimmungsklausel für Daten-
verwendung ungültig, wenn sie 
den Betroffenen nicht in Kennt-
nis der Sachlage für den kon-
kreten Fall in die Verwendung 
der Daten einwilligen lässt.� n
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jemand dagegen wehren, 
dass ihn eine Bank auf 
eine „schwarze Liste“ 
gesetzt hat?

Banken l müssen über Aufnahme in Warnlisten informieren
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lativer Verkürzung der Angebots-
frist durch Vorinformation und Ver-
wendung elektronischer Medien 
auch für Sektorenauftraggeber. 
Die weiteren Änderungen sind im 
wesentlichen bloß sprachlicher 
Natur.� n
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m 17. Jänner 2007 

hat das Bundeskanz-
leramt einen Begutach-
tungsentwurf eines Bun-
desgesetzes, mit dem 
das Bundesvergabege-
setz 2006 geändert wird 
(„BVergG-Novelle 2007“) 
mit 95 Änderungspunk-
ten veröffentlicht.  

Bundesvergabegesetz l 95 Punkte geändert

Die wichtigsten Änderungen
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